
Stadt Bielefeld
Der Oberbürgermeister

Bekann tmachung

Satzung über die Anordnung einer Veränderungssperre vom # 3, tkt. l f i{J$

Aufgrund der SS 14 und 16 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBI I S. 2414), zulelzt geändert durch das Gesetz vom 24122008
(BGBI I  S. 3018);  und der $$ 7 und 41 (1) f  der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW. S.
666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 (GV. NRW. S. 514) hat der Rat der
Stadt in seiner Si tzung am 10.09.2009 folgende Satzung beschlossen.

sl
(1) Der Umwelt-  und Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Si tzung am 09.12.2008 den

Aufstel lungsbeschluss zur 1.  Anderung des Bebauungsplanes Nr.  l /B 31 , ,Kupferham-
mer" für das Gebiet nordwestl ich Brockhagener Straße / Gütersloher Straße südlich
Bahnlinie Osnabrück-Bielefeld und östl ich Wohngebiet Wiener Straße gefasst.

(2) Zur weiteren Sicherung der Planung der 1.  Anderung des Bebauungsplanes Nr.  l /B 31
,,Kupferhammer" wird für dieses v. g. Gebiet eine Veränderungssperre angeordnet.

(3) Das Gebiet, für das die Veränderungssperre angeordnet wird, ist in einem Lageplan im
Maßstab 1 : 1000 mit roter Farbe umrandet.

Der Lageplan l iegt beim Bauamt der Stadt Bielefeld, August-Bebel-Straße 92, in der
Bauberatung, während der Öffnungszeiten zujedermanns Einsicht öffentl ich aus.

s2
(1) lm Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen

1 . Vorhaben im Sinne des $ 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht
beseitigt werden,

2. erhebliche oder wesentl ich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und
baul ichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-,  zust immungs- oder
anzeigpfl ichtig sind, nicht vorgenommen werden.

(2) Wenn übenruiegende öffentl iche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Verände-
rungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über Ausnahmen
tr i f f t  d ie Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit  der Gemeinde.

(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtl ich genehmigt
worden oder aufgrund eines anderen baurechtl ichen Verfahrens zulässig sind, Unterhal-
tungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der
Veränderungssperre nicht berührt.

s3
(1) Die Veränderungssperre wird mit der öffentl ichen Bekanntmachung dieser Satzung

rechtsverbindlich.

(2) Die Veränderungssperre tritt außer Kraft, sobald und soweit für ihren Geltungsbereich
ein Bebauungsplan in Kraft tr i tt, spätestens 2 Jahre nach ihrer Bekanntmachung.
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Hiermit wird gemäß S 16 Abs. 2 S. 2 BaUGB öffentl ich bekannt gemacht, dass der Rat
der Stadt am 10.09.2009 die Veränderungssperre als Satzung beschlossen hat.
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ln dem vorstehenden Planausschnitt ist das Gebiet der Veränderungssperre durch eine
durchgehende Linie kenntl ich gemacht. Die Satzung kann in der Bauberatung des Bauam-
tes, August-Bebel-Straße 93,33602 Bielefeld,  Erdgeschoss, während der Dienststunden
(montags bis f rei tags von 8.30 bis 17.00 Uhr,  donnerstags von 8.30 bis 18.00 Uhr und frei-
tags von 8.30 bis 14.00 Uhr) und nachrichtl ich im Bezirksamt Brackwede, Germanenstraße
22, 33647 Bielefeld, während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 8.00 bis 12.00
Uhr,  donnerstags auch von 14.30 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden.
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Hinweise

Gemäß S 215 BauGB werden

1. eine nach S 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtl iche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des $ 214 Abs. 2 beachtl iche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhäl tnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplans und

3. nach S 214 Abs. 3 Satz 2 beachtl iche Mängel des Abwägungsvorgangs

unbeacht l ich,  wenn sie nicht innerhalb eines Jahres sei t  Bekanntmachung der Satzung
schrift l ich gegenüber der Stadt Bielefeld unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind.

Gemäß S 18 Abs. 3 Satz 2 BauGB wird auf fo lgende Best immungen hingewiesen:

Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über den Zeitpunkt ihres Beginns
oder der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach S 15 Abs. 1 BauGB hinaus, ist
den Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile eine angemessene Ent-
schädigung in Geld zu le isten (S 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB).

Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in S 18 Abs. 1
Satz 1 BaUGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fäll igkeit
des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schrift l ich
bei der Stadt Bielefeld beantragt (S 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB). Auf die Vorschrift
des $ 44 Abs. 4 i .V.m. $ 18 Abs. 3 Satz 1 BauGB zum Erlöschen des Entschädigungs-
anspruchs wird hingewiesen.

Gemäß $ 7 Abs. 6 GO NRW kann eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines
Jahres sei t  Bekanntmachung nicht mehr gel tend gemacht werden, es sei  denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,
die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentl ich bekannt gemacht worden,
der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bielefeld vorher gerügt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden. die
den Mangel ergibt .
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